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Stadt Regensburg - Aufstellung Bebauungsplan Nr. 291 "Solarpark Regens-
burg Nord"; 
Beteiligung nach BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit E-Mail und Schreiben vom 11.03.2024 geben Sie dem Bayerischen Landesamt 

für Umwelt (LfU) Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen der o.g. Planänderung. 

 

Als Landesfachbehörde befassen wir uns v. a. mit umweltbezogenen Fachfragen bei 

Planungen und Projekten mit überregionaler und landesweiter Bedeutung, mit Grund-

satzfragen von besonderem Gewicht sowie solchen Fachbelangen, die von örtlichen 

oder regionalen Fachstellen derzeit nicht abgedeckt werden (z. B. Rohstoffgeologie, 

Geotopschutz, Geogefahren). 

 

Von den o.g. Belangen werden die Geogefahren berührt. Dazu geben wir folgende 

Stellungnahme ab: 

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund be-

steht allerdings aus verkarstungsfähigen Gesteinen, die von Deckschichten mit 

wechselnder Mächtigkeit überlagert sind. Es besteht ein Restrisiko für Setzungen 

oder die Entstehung von Dolinen und Erdfällen, vor Allem durch das Nachsacken von 

Deckschichten in unterlagernde Hohlräume. Die Eintretenswahrscheinlichkeit hierfür 
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ist allgemein gering, sie ist grundsätzlich kein Hinderungsgrund für geplante Vorhaben. Sollten 

jedoch Geländeabsenkungen bemerkt oder bei den Bauarbeiten Hohlräume angetroffen wer-

den, so sind diese durch einen einschlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten. 

 

Bei weiteren Fragen zu Geogefahren wenden Sie sich bitte an Frau Susanne Bonitz (Referat 

102; Landesaufnahme Geologie, Geogefahren; Tel. 09281 1800-4723). 

 

Zu den örtlich und regional zu vertretenden Belangen des Naturschutzes, der Landschafts-

pflege und des technischen Umweltschutzes verweisen wir auf die Stellungnahmen des Um-

weltamtes in Ihrem Hause (Untere Naturschutzbehörde und Untere Immissionsschutzbehörde).  

 

Die Belange der Wasserwirtschaft und des vorsorgenden Bodenschutzes werden vom Wasser-

wirtschaftsamt Regensburg wahrgenommen. Diese Stellen beraten wir bei besonderem fach-

spezifischem Klärungsbedarf im Einzelfall. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Jürgen Gruber 

 


